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Allgemeine Verkaufsbedingungen 
Januar 2026 

 

I. Geltungsbereich, Form  

1.  

Die nachfolgenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) gelten für alle 

unsere Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden („Käufer“). Die AVB gelten 

nur, wenn der Käufer Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des 

öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.  

2.  

Unsere AVB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder 

ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers werden nur dann 

und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt 

haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch 

dann, wenn der Käufer im Rahmen der Bestellung auf seine AGB verweist und 

wir dem nicht ausdrücklich widersprechen.  

3.  

Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Käufer 

(einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben Vorrang 

vor diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Für den Inhalt derartiger 

Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag 

bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend. 

4.  

Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Käufers in Bezug auf den 

Vertrag (z.B. Fristsetzung, Mängelanzeige, Rücktritt oder Minderung), sind 

schriftlich abzugeben. Schriftlichkeit in Sinne dieser AVB schließt Schrift- und 

Textform (z.B. Brief, E-Mail, Telefax) ein. Gesetzliche Formvorschriften und 

weitere Nachweise insbesondere bei Zweifeln über die Legitimation des 

Erklärenden bleiben unberührt.  

5. 

Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende 

Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen 

Vorschriften, soweit sie in diesen AVB nicht unmittelbar abgeändert oder 

ausdrücklich ausgeschlossen werden. 

 

II. Vertragsschluss  

1.  

Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Dies gilt auch, wenn wir 

dem Käufer Kataloge, technische Dokumentationen (z.B. Technische 

Datenblätter, Zeichnungen, Pläne, Berechnungen, Kalkulationen, 

Verweisungen auf DIN-Normen), sonstige Produktbeschreibungen oder 

Unterlagen – auch in elektronischer Form – überlassen haben, an denen wir 

uns Eigentums- und Urheberrechte vorbehalten. 

2.  

Die Bestellung der Ware durch den Käufer gilt als verbindliches 

Vertragsangebot. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir 

berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb 1 Woche nach seinem Zugang bei 

uns anzunehmen.  

3. 

Die Annahme erfolgt ausschließlich durch unsere schriftliche Bestätigung, die 

auch per E-Mail möglich ist, oder durch Auslieferung der Ware an den Käufer. 

III. Lieferung  

1.  

Lieferfristen beginnen mit dem Datum unserer Auftragsbestätigung, jedoch 

nicht vor völliger Klarstellung aller Einzelheiten des Auftrages;  

Entsprechendes gilt für Liefertermine. Wenn der Käufer vertragliche Pflichten - 

auch Mitwirkungs- oder Nebenpflichten wie Beibringung von Bescheinigungen, 

Leistung einer Vorauszahlung oder ähnliches, nicht rechtzeitig erfüllt, sind wir 

berechtigt, unsere Lieferfristen und -termine - unbeschadet unserer Rechte 

aus Verzug des Käufers - entsprechend den Bedürfnissen unseres 

Produktionsablaufes angemessen hinauszuschieben. 

Für die Einhaltung der Lieferfristen und -termine ist der Zeitpunkt der 

Absendung ab Werk maßgebend. Wenn die Ware ohne unser Verschulden nicht 

rechtzeitig abgesendet werden kann, gelten die Lieferfristen und -termine mit 

Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten. 

 

Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. von uns bei Annahme der 

Bestellung angegeben.  

 

Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen 

Vorschriften. In jedem Fall ist aber eine Mahnung durch den Käufer erforderlich. 

Geraten wir in Lieferverzug, so kann der Käufer pauschalierten Ersatz seines 

Verzugsschadens verlangen. Uns bleibt der Nachweis vorbehalten, dass dem 

Käufer gar kein Schaden oder nur ein wesentlich geringerer Schaden 

entstanden ist. Andere Ansprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche 

wegen Verzuges, Unmöglichkeit oder Nichterfüllung sind ausgeschlossen,  

soweit uns nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

2.  

Ist die Nichteinhaltung von Fristen auf höhere Gewalt, z.B. Mobilmachung, 

Krieg, Aufruhr, Pandemie, oder auf ähnliche, nicht vom Verkäufer zu vertretende 

Ereignisse, z.B. Streik oder Aussperrung, zurückzuführen, sind wir berechtigt, 

die Lieferung, um die Dauer der Behinderung und einer angemessenen 

Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils vom 

Vertrag zurückzutreten. Der Käufer kann von uns die Erklärung verlangen, ob  

wir zurücktreten oder innerhalb einer angemessenen Frist liefern wollen. 

Erklären wir uns nicht, kann der Käufer zurücktreten.  

 

 

4. Gefahrübergang  

Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der 

Ware geht spätestens mit der Übergabe auf den Käufer über. Beim 

Versendungskauf geht jedoch die Gefahr des zufälligen Untergangs und der 

zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit 

Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur 

Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt über. Der 

Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der 

Annahme ist.  

5. Gewicht 

Für die Berechnung wird das Gewicht zugrunde gelegt, das auf unseren 

geeichten Waagen durch unser Wiegepersonal und bei Bahnversand mit 

bahnamtlicher Gültigkeit ermittelt wird. Falls der Käufer eine zusätzliche 

Wägung verlangt, trägt er die Kosten. Die Eichprotokolle sind auf Anfrage 

einzusehen.  

6. Unzulässige Weiterlieferung und Fehlleitung 

Auf unser Verlangen ist der Käufer zum Nachweis über den Verbleib der Ware 

nach Maßgabe, der bei Vertragsschluss von ihm gemachten Angaben zum 

Verwendungszweck und -ort verpflichtet.  

Ist die Ware an einem anderen Ort und/oder eine andere Adresse als in der 

Rechnung zugrunde gelegt, verbracht worden, behalten wir uns die 

Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen vor.  

 

IV. Preise und Zahlungsbedingungen 

1. 

Unsere Preise gelten, sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, ab Werk, 

zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

2.  

Die Rechnungen sind am 15. des der Lieferung folgenden Monats ohne 

Skontoabzug fällig, sofern nicht Abweichendes ausdrücklich vereinbart wurde. 

Dem Käufer stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit 

zu, als sein Anspruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. Bei Mängeln 

der Lieferung bleiben die Gegenrechte des Käufers unberührt.  

3.  

Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Käufer in Verzug. Der 

Kaufpreis ist während des Verzugs zum jeweils geltenden gesetzlichen 

Verzugszinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns die Geltendmachung eines 

weitergehenden Verzugsschadens vor. Gegenüber Kaufleuten bleibt unser 

Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) unberührt. 

4.  

Kommt der Käufer mit seinen Zahlungen in Verzug, hält er die AVB nicht ein 

und/oder wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar (z.B. durch Antrag auf 

Eröffnung eines Insolvenzverfahrens), dass unser Anspruch auf den Kaufpreis 

durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird, so können wir 

noch ausstehende Lieferungen zurückhalten, bis die Gegenleistung und die 

damit im Zusammenhang stehende Nebenleistung erbracht sind oder 

Sicherheit geleistet ist.  

5.  

Die Rechte des Käufers gem. VII. dieser AVB und unsere gesetzlichen Rechte, 

insbesondere bei einem Ausschluss der Leistungspflicht (z.B. aufgrund 

Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der Leistung und/oder Nacherfüllung), 

bleiben unberührt. 

 

V. Eigentumsvorbehalt und Sicherheiten 

1.  

Die gelieferte Ware (Vorbehaltsware) bleibt unser Eigentum bis alle 

Forderungen erfüllt sind, die uns gegen den Käufer jetzt oder zukünftig 

zustehen, und zwar neben den konkreten Kaufpreisforderungen einschließlich 

sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent.  

2.  

Eine Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Käufer wird 

immer für uns als Hersteller gemäß § 950 BGB vorgenommen. Wenn die 

Vorbehaltsware mit anderen Sachen verarbeitet wird, die uns nicht gehören, so 

erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der 

Vorbehaltsware (Rechnungsendbetrag inklusive der Umsatzsteuer) zu den 

anderen verarbeiteten Sachen im Zeitpunkt der Verarbeitung. Im Übrigen gilt für 

die durch Verarbeitung entstehende neue Sache das Gleiche wie für die 

Vorbehaltsware.  

Wird die Vorbehaltsware mit anderen uns nicht gehörenden Sachen untrennbar 

verbunden oder vermischt, so erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache 

im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Rechnungsendbetrag inklusive 

der Umsatzsteuer) zu den anderen verbundenen oder vermischten Sachen im 

Zeitpunkt der Verbindung oder Vermischung. Wird die Vorbehaltsware in der 

Weise verbunden oder vermischt, dass die Sache des Käufers als Hauptsache 

anzusehen ist, sind der Käufer und wir uns bereits jetzt einig, dass der Käufer 

uns anteilsmäßig Miteigentum an dieser Sache überträgt. Wir nehmen diese 

Übertragung an.  

Das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum an einer Sache wird der 

Käufer für uns unentgeltlich verwahren. 

3. 

Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im ordentlichen, gewöhnlichen 

Geschäftsgang weiter veräußern, solange er nicht in Zahlungsverzug ist. Als 

Weiterveräußerung gilt auch die Verwendung der Vorbehaltsware zur Erfüllung 

von Werk- und Werklieferungsverträgen. Er darf die Vorbehaltsware jedoch 

nicht verpfänden oder sicherungshalber übereignen.  

4.  

Die Entgeltforderungen des Käufers gegen seine Abnehmer aus einem 

Weiterverkauf der Vorbehaltsware sowie diejenigen Forderungen des Käufers 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=HGB&p=353
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bezüglich der Vorbehaltsware, die aus einem sonstigen Rechtsgrund gegen 

seine Abnehmer oder Dritte entstehen (insbesondere Forderungen aus 

unerlaubter Handlung und Ansprüche auf Versicherungsleistungen) und zwar 

einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent tritt uns der 

Käufer bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang ab. Wir nehmen diese 

Abtretung an. Sie dienen in demselben Umfang zur Sicherung wie die 

Vorbehaltsware in V. 1.  

Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen Waren 

weiterveräußert, so wird uns die Forderung aus der Weiterveräußerung im 

Verhältnis des Rechnungswerts der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der 

anderen Waren abgetreten. Bei der Weiterveräußerung von Waren, an denen 

wir Miteigentumsanteile gemäß V. 3. haben, wird uns ein unserem 

Miteigentumsanteil entsprechender Teil der Forderung abgetreten.  

5.  

Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen, 

es sei denn, wir widerrufen diese Einziehungsermächtigung. Auf unser 

Verlangen ist er verpflichtet, seine Abnehmer sofort von der Abtretung an uns 

zu unterrichten – sofern wir das nicht selbst tun – und uns die zur Einziehung 

erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben. Zur Abtretung der 

Forderung ist der Käufer in keinem Fall berechtigt; dies gilt auch bei allen Arten 

von Factoring – Geschäften, die dem Käufer auch nicht aufgrund unserer 

Einziehungsermächtigung gestattet sind.   

6.  

Bei Pflichtverletzungen des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir 

auch ohne Fristsetzung berechtigt, die Herausgabe der Vorbehaltsware zu 

verlangen und/oder – erforderlichenfalls nach Fristsetzung – vom Vertrag 

zurückzutreten; der Käufer ist zur Herausgabe verpflichtet. Im 

Herausgabeverlangen liegt keine Rücktrittserklärung von uns, es sei denn, dies 

wird ausdrücklich erklärt.  

7.  

Bei Pfändungen der Vorbehaltsware durch Dritte oder bei sonstigen Eingriffen 

Dritter muss der Käufer auf unser Eigentum hinweisen und muss uns 

unverzüglich schriftlich benachrichtigen, damit wir unsere Eigentumsrechte 

durchsetzen können. Sofern der Dritte, die uns in diesem Zusammenhang 

entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten nicht zu erstatten 

vermag, haftet hierfür der Käufer.  

8.  

Wenn der Käufer dies verlangt, sind wir verpflichtet, die uns zustehenden 

Sicherheiten insoweit freizugeben, als ihr realisierbarer Wert den Wert unserer 

offenen Forderungen gegen den Käufer um mehr als 10% übersteigt. Wir dürfen 

dabei jedoch die freizugebenden Sicherheiten auswählen. 

 

VI. Mängelansprüche des Käufers  

1.  

Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln gelten die 

gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. 

2.  

Voraussetzung für unsere Gewährleistung ist die nicht vertragsgemäße 

Beschaffenheit unserer Ware im Zeitpunkt des Gefahrübergangs.  

3.  

Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der 

vereinbarten Beschaffenheit oder bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der 

Brauchbarkeit. Eine Gewähr für ein bestimmtes Ausmaß an chemisch 

wirksamen Kalk im jeweiligen Produkt wird nicht übernommen. Auch für 

geringfügige Abweichungen in der Qualität, der Farbe und der Körnung der 

Produkte können wir nicht haftbar gemacht werden, da vorkommensbedingte 

Schwankungen bei Naturprodukten unvermeidlich sind. 

4.  

Wir haften grundsätzlich nicht für Mängel, die der Käufer bei Vertragsschluss 

kennt oder grob fahrlässig nicht kennt (§ 442 BGB). Weiterhin setzen die 

Mängelansprüche des Käufers voraus, dass er seinen gesetzlichen 

Untersuchungs- und Anzeigepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. 

Bei Baustoffen und anderen, zum Einbau oder sonstigen Weiterverarbeitung 

bestimmten Waren hat eine Untersuchung in jedem Fall unmittelbar vor der 

Verarbeitung zu erfolgen. Zeigt sich bei der Lieferung, der Untersuchung oder 

zu irgendeinem späteren Zeitpunkt ein Mangel, so ist uns hiervon unverzüglich 

schriftlich Anzeige zu machen unter Angabe des Versandtages, der 

Waggonnummer und bei Lkw- Lieferungen des Frachtfahrers und der 

Lieferscheinnummer.  

In jedem Fall sind offensichtliche Mängel innerhalb von 3 Arbeitstagen ab 

Lieferung und bei der Untersuchung nicht erkennbare Mängel innerhalb der 

gleichen Frist ab Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Versäumt der Käufer die 

ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung 

für den nicht bzw. nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß angezeigten 

Mangel nach den gesetzlichen Vorschriften ausgeschlossen. Bei einer zum 

Einbau, zur Anbringung oder Installation bestimmten Ware gilt dies auch dann, 

wenn der Mangel infolge der Verletzung einer dieser Pflichten erst nach der 

entsprechenden Verarbeitung offenbar wurde; in diesem Fall bestehen 

insbesondere keine Ansprüche des Käufers auf Ersatz entsprechender Kosten 

("Aus- und Einbaukosten").  

5.  

Bei fristgerechten und begründeten Beanstandungen kann der Käufer anstelle 

der mangelhaften Lieferung die Lieferung mangelfreier Ware verlangen. Erfolgt 

die Ersatzlieferung nicht innerhalb einer angemessenen Frist, so kann der 

Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder 

Rückgängigmachung des Vertrages verlangen.  

Nach Verarbeitung kann nur Herabsetzung der für die beanstandete Ware 

gezahlten Vergütung verlangt werden. 

6.  

Unbeschadet weitergehender Ansprüche hat uns der Käufer im Falle einer 

unberechtigten Mängelrüge die Aufwendungen zur Prüfung und – soweit 

verlangt – zur Beseitigung des Mangels zu ersetzen. 

7.  

Die vorgenannten Bestimmungen gelten auch bei Lieferung andere als 

vertragsgemäßer Ware.  

 

VII. Sonstige Haftung  

1. 

Soweit sich aus diesen AVB einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen 

nichts anderes ergibt, haften wir bei einer Verletzung von vertraglichen und 

außervertraglichen Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften.  

2. 

Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – im Rahmen 

der Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher 

Fahrlässigkeit haften wir, vorbehaltlich gesetzlicher Haftungsbeschränkungen 

(z.B. Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten; unerhebliche Pflichtverletzung), nur 

a) 

für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,  

b)  

für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht 

(Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 

Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 

Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist 

unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise 

eintretenden Schadens begrenzt.  

3.  

Die sich aus VII. 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch 

gegenüber Dritten sowie bei Pflichtverletzungen durch Personen (auch zu ihren 

Gunsten), deren Verschulden wir nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten 

haben. Sie gelten nicht, soweit ein Mangel arglistig verschwiegen oder eine 

Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen wurde und für 

Ansprüche des Käufers nach dem Produkthaftungsgesetz.  

 

VIII. Verjährung 

1. 

Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist 

für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung; hierbei 

sind Schadensersatzansprüche wegen Verletzung von Leben, Körper, 

Gesundheit und bei grobem Verschulden ausdrücklich von dieser Verkürzung 

ausgenommen. 

2. 

Handelt es sich bei der Ware um ein Bauwerk oder eine Sache, die 

entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet 

worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), beträgt die 

Verjährungsfrist gemäß der gesetzlichen Regelung 5 Jahre ab Ablieferung (§ 

438 Abs. 1 Nr. 2 BGB). Unberührt bleiben auch weitere gesetzliche 

Sonderregelungen zur Verjährung (insbes. § 438 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3, §§ 444, 

445b BGB). 

3. 

Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für 

vertragliche und außervertragliche Schadensersatzansprüche des Käufers, die 

auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn die Anwendung der 

regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall 

zu einer kürzeren Verjährung führen. Schadensersatzansprüche des Käufers 

gem. VII. Abs. 2 S. 1 und S. 2 (a) sowie nach dem Produkthaftungsgesetz 

verjähren ausschließlich nach den gesetzlichen Verjährungsfristen.  

 

IX. Erfüllungsort und Gerichtsstand 

1.  

Erfüllungsort für Lieferungen ist unser Werk.  

2.  

Ist der Käufer Kaufmann i.S.d. Handelsgesetzbuchs, juristische Person des 

öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist 

ausschließlicher – auch internationaler Gerichtsstand für alle sich aus dem 

Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten unser 

Geschäftssitz in Hahnenfurth 5, 42327 Wuppertal. Entsprechendes gilt, wenn 

der Käufer Unternehmer i.S.v. § 14 BGB ist. Wir sind jedoch in allen Fällen auch 

berechtigt, Klage am Erfüllungsort der Lieferverpflichtung gem. diesen AVB bzw. 

einer vorrangigen Individualabrede oder am allgemeinen Gerichtsstand des 

Käufers zu erheben. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbesondere zu 

ausschließlichen Zuständigkeiten, bleiben unberührt. 

 

X. Anzuwendendes Recht  

1. 

Für diese AVB und die Vertragsbeziehung zwischen uns und dem Käufer gilt 

das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss internationalen 

Einheitsrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts.  

2.  

Bei der Abrechnung von Lieferungen von der Bundesrepublik Deutschland in 

andere EU-Mitgliedstaaten kommt die Umsatzsteuerregelung des jeweiligen 

Empfänger-Mitgliedstaates zur Anwendung, wenn der Käufer in einem anderen 

EU-Mitgliedstaat zur Umsatzsteuer registriert ist.  
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